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Checkliste:  
So bereite ich mich als Vermittler auf die 
Versicherungsvertriebsrichtlinie (IDD) vor 
 

Stand: 17.1.2019 

 

Hinweis: Diese Checkliste ist lediglich als Hilfe für Versicherungsvertreter und -makler gedacht und 

ersetzt keine qualifizierte Beratung, insbesondere keine Rechtsberatung. Sie erhebt keinen Anspruch 

auf Vollständigkeit. Für die Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. 

Die in dieser Checkliste dargestellten Hinweise und Erläuterungen erfolgen vorbehaltlich etwaiger 

Änderungen, Ergänzungen, inhaltlicher Neugestaltungen und Weiterentwicklungen sowie möglicher 

gesetzgeberischer oder verordnungsrechtlicher Änderungen und behördlicher Auflagen. 

Am 20.12.2018 ist stark verspätet die Verordnung zur Umsetzung der IDD in Kraft getreten, die insbe-

sondere eine deutlich veränderte und erweiterte Verordnung über die Versicherungsvermittlung und 

-beratung (VersVermV) enthält. 
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Themenkomplex: Aus- und Weiterbildung  

(§§ 34d Abs. 9 GewO; 48 Abs. 2 VAG) 
 

Nr. Frage Antwort Hinweise Was ist zu tun 

1. Haben Sie eine Ge-
werbeerlaubnis als 
Vertreter oder als 
Makler? 

 ja Weiter mit Frage 2  

 nein Weiter mit Frage 3  

2. Bilden Sie als Inha-
ber/-in (Vermittler 
mit Gewerbeerlaub-
nis) sich bereits re-
gelmäßig mindes-
tens 15 Stunden im 
Jahr weiter und kön-
nen dies nachwei-
sen? 

 ja 
 nein 

Seit 23.2.2018 sind Sie ver-
pflichtet, sich regelmäßig 
mindestens 15 Stunden im 
Jahr weiterzubilden.  
Sie sind verpflichtet, die 
Nachweise mindestens 
fünf Jahre aufzubewahren. 
Die zuständige IHK kann 
anordnen, dass Sie eine 
jährliche Erklärung über 
die absolvierte Weiterbil-
dung abgeben (§ 7 Abs. 3 
VersVermV). 

Suchen Sie regelmäßig sinn-
volle Weiterbildungsange-
bote aus, besuchen diese 
und sammeln Teilnahme-
nachweise. Dies können, 
müssen Sie aber nicht zwin-
gend über „gut beraten“ 
durchführen. 

3. Bilden Sie als Inha-
ber/-in (gebundene 
erlaubnisfreie Ver-
treter) sich bereits 
regelmäßig mindes-
tens 15 Stunden im 
Jahr weiter und kön-
nen dies nachwei-
sen? 

 ja 
 nein 

Seit 23.2.2018 sind Sie ver-
pflichtet, sich regelmäßig 
mindestens 15 Stunden im 
Jahr weiterzubilden. Ihr 
Versicherungsunterneh-
men musste dafür interne 
Leitlinien, Verfahren und 
eine verantwortliche Funk-
tion einrichten. Sie werden 
in das Weiterbildungssys-
tem eingebunden, müssen 
aber auch mitwirken. 
Laut BaFin-Rundschreiben 
11/2018 zur Zusammenar-
beit mit Versicherungsver-
mittlern sowie zum Risiko-
management im Vertrieb 
vom 17.7.2018 ist es nicht 
erforderlich, dass gebun-
dene Vertreter laufend 
Nachweise über die Wei-
terbildung gegenüber ih-
rem Versicherungsunter-
nehmen erbringen müs-
sen, eine anlassbezogene 
Überprüfung reicht aus. 

Suchen Sie regelmäßig sinn-
volle Weiterbildungsange-
bote aus, besuchen diese 
und sammeln Teilnahme-
nachweise. Fragen Sie Ihren 
Verband, ob das von Ihrem 
Versicherer entwickelte Sys-
tem akzeptabel ist, und wel-
che Mitwirkungspflichten 
Sie treffen. 
 

4. Haben Sie Mitarbei-
ter/-innen? 

 ja Weiter mit Frage 5  

 nein Weiter mit Frage 6  
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Nr. Frage Antwort Hinweise Was ist zu tun 

5. Sind Ihre Mitarbei-
ter/-innen im Versi-
cherungsvertrieb tä-
tig, d.h. machen sie 
Kunden Angebote, 
beraten, schließen 
Versicherungen ab 
oder unterstützen 
sie Kunden bei der 
Vertragserfüllung, 
insbesondere im 
Schadenfall? 

 ja Sie müssen sicherstellen, 
dass diese Mitarbeiter/-in-
nen 
- zuverlässig sind (aktu-

elles Führungszeug-
nis)1, 

- eine sachgerechte 
Qualifikation verfügen 
(entweder eine aner-
kannte Ausbildung im 
Versicherungsbereich 
oder hinreichende 
Schulungen für die tat-
sächlich ausgeübte Tä-
tigkeit, sonst sind 
diese nachzuholen),2 
 
 

- sich regelmäßig min-
destens 15 Stunden im 
Jahr weiterbilden. 

 
Sie können als Gewerbe-
treibender auch selbst 
Schulungen anbieten, 
müssen dabei aber die An-
forderungen von § 7 und 
Anlage 3 VersVermV be-
achten. 

Legen Sie Personalakten an. 
Erstellen Sie Stellenbe-
schreibungen und bespre-
chen diese mit den Betroffe-
nen. Daraus sollte hervorge-
hen, ob und welche ver-
trieblichen Tätigkeiten aus-
geübt werden sollen. Prüfen 
Sie, ob die bisherige Arbeits-
teilung verändert werden 
soll, z.B. wenn eine nötige 
Qualifikation fehlt. Prüfen 
Sie, ob eine sachgerechte 
Qualifikation vorliegt, oder 
verpflichten Sie bei Bedarf 
die Mitarbeiter/-innen, ent-
sprechende Schulungen zu 
besuchen. Lassen Sie sich 
von allen neuen Mitarbei-
tern/-innen aktuelle Füh-
rungszeugnisse (ggf. bei 
selbstständiger Vortätigkeit 
auch Auszüge aus dem Ge-
werbezentralregister) vorle-
gen und legen diese in die 
Personalakten.3 Beobachten 
Sie die Veröffentlichungen 
der BaFin, ob Sie auch bei 
langjährig tätigen Mitarbei-
tern/-innen nachträglich ein 
Führungszeugnis verlangen 
müssen. Führen Sie regel-
mäßig, mindestens jährlich, 
Mitarbeitergespräche und 
vereinbaren darin, welcher 
Weiterbildungsbedarf be-
steht, und welche Bildungs-
maßnahmen ergriffen wer-
den sollen. 
Sammeln Sie die Weiterbil-
dungsnachweise auf dauer-
haftem Datenträger – zum 
Beispiel in der Personalakte 
– und bewahren diese min-
destens fünf Jahre auf. 

 nein Weiter mit Frage 6  

6.  ja Weiter mit Frage 7  

                                                           
1 Dazu waren Sie auch bisher schon nach § 34d Abs. 6 GewO verpflichtet. 
2 Dazu waren Sie auch bisher schon nach § 34d Abs. 6 GewO verpflichtet. 
3 Dazu waren Sie auch bisher schon nach § 34d Abs. 6 GewO verpflichtet. 
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Nr. Frage Antwort Hinweise Was ist zu tun 

Haben Sie selbst-
ständige Unterver-
mittler? 

 nein   

7. Haben die selbst-
ständigen Unterver-
mittler eine eigene 
Gewerbeerlaubnis? 

 ja Für Sie besteht kein Hand-
lungsbedarf, die Unterver-
mittler müssen selbst für 
die Erfüllung der Anforde-
rungen sorgen. 

 

 nein Es besteht Handlungsbe-
darf, wenn es sich um er-
laubnisfreie, gebundene 
Untervertreter handelt, 
die über Ihr Versicherungs-
unternehmen registriert 
wurden. Dann ist das Ver-
sicherungsunternehmen 
verantwortlich, entspre-
chende Verfahren zu ent-
wickeln. Es könnten Sie 
aber Mitwirkungs-
pflichtentreffen, beispiels-
weise bei Informationswei-
tergabe an den Versiche-
rer oder bei notwendigen 
Vertragsanpassungen, da-
mit die gesetzlichen Anfor-
derungen erfüllt werden 
können. 
Laut BaFin-Rundschreiben 
11/2018 zur Zusammenar-
beit mit Versicherungsver-
mittlern sowie zum Risiko-
management im Vertrieb 
vom 17.7.2018 ist es nicht 
erforderlich, dass gebun-
dene Vertreter laufend 
Nachweise über die Wei-
terbildung gegenüber ih-
rem Versicherungsunter-
nehmen erbringen müs-
sen, eine anlassbezogene 
Überprüfung reicht aus. 
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Themenkomplex: Bestmögliches Interesse des Kunden sowie Vergü-

tungs- und Anreizsysteme (§§ 1a VVG; 48a VAG) 
 

Nr. Frage Antwort Hinweise Was ist zu tun 

1. Handeln Sie Kun-
den gegenüber 
stets ehrlich, red-
lich und professio-
nell in deren best-
möglichem Inte-
resse? 

 ja 
 nein 
 weiß 
nicht 

Die allgemeine Hand-
lungsmaxime nach § 1a 
VVG ist eine Anforde-
rung, die im Fall von Ver-
tretern in den Agentur-
verträgen verankert wer-
den sollte, damit keine 
Konflikte mit den Pflich-
ten gegenüber dem 
Agenturvertragspartner 
entstehen können. Zu-
dem ist sie bei allen Ver-
mittlern höherrangig als 
die eigenen finanziellen 
Interessen, insbeson-
dere auf Provisionsver-
dienst. Entscheidend ist, 
stets so zu handeln, dass 
das Handeln im Nach-
hinein als im Kundenin-
teresse gerechtfertigt er-
scheint. Hilfreich sind 
Nachweise, insbeson-
dere aussagefähige Be-
ratungsdokumentatio-
nen. 

Prüfen Sie selbstkritisch 
- Ihren Beratungsprozess. Er-

heben, verstehen und de-
cken Sie Kundenbedürfnisse 
ganzheitlich? 

- Ihre Produktauswahl. Kön-
nen Sie Ihren Kunden stets 
geeignete Produkte anbie-
ten, oder brauchen Sie Ven-
tillösungen (Ausschließlich-
keit) oder gute Marktkennt-
nisse (insbes. Makler)? 

- Ihre Kompetenz. Haben Sie 
wichtige Wissenslücken? 
Können Sie diese durch 
Schulungen schließen, oder 
mit qualifizierten Kollegen/-
innen kooperieren? 

- Ihre Kundenbetreuung. Ha-
ben Sie Standards für eine 
regelmäßige Überprüfung 
bestehender Verträge und 
die Unterstützung im Scha-
densfall? 

2. Erhalten Sie Ver-
kaufsziele, Vergü-
tungen und An-
reize, die mit Ihrer 
Pflicht, im best-
möglichen Kun-
deninteresse zu 
handeln, im Kon-
flikt stehen? 

 ja 
 nein 
 weiß 
nicht 

Versicherer dürfen seit 
23.2.2018 keine Anreize 
schaffen, dass ihre Ange-
stellten und Vermittler 
Kunden weniger geeig-
nete Produkte anbieten 
als verfügbar (§ 48a 
VAG). Kritisch sind vor 
allem überhöhte Ver-
kaufsziele, überhöhte 
Abschlussprovisionen, 
Gewinn- oder Volumen-
abhängige Zusatzvergü-
tungen, von bestimmten 
Produktabsätzen abhän-
gige Incentives. 
Solche Verkaufsziele, 
Vergütungen und An-
reize sind zwar nicht 
vollständig verboten, 

Prüfen Sie: 
- Bekomme ich Geschäfts-

pläne oder ähnliche Zieler-
wartungen des Versicherers, 
die den Fokus auf einzelne 
Produkte und nicht auf Kun-
denbedürfnisse legen? 

- Werden Sondervergütun-
gen, Incentives, Reisen etc. 
ausgelobt, bei denen Voraus-
setzung der Verkauf be-
stimmter Produkte und Men-
gen ist, unabhängig von den 
Bedürfnissen meiner Kun-
den? 

- Lehne ich als Makler konse-
quent alle Angebote ab, 
meine Versichererauswahl 
auf bestimmte Versicherer 
zu beschränken? 
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Nr. Frage Antwort Hinweise Was ist zu tun 

aber laut BaFin-Rund-
schreiben 11/2018 soll-
ten sie auch vom Errei-
chen qualitativer Ziele 
wie z.B. Storno- und 
Schadenquoten abhän-
gig gemacht werden.  

Fragen Sie Ihren Verband, wenn 
Sie nicht sicher sind, wie einzelne 
Vergütungs- und Anreizelemente 
zu bewerten sind. 

3. Verwende ich ge-
genüber meinen 
Angestellten 
und/oder Unter-
vermittlern Ver-
kaufsziele, Vergü-
tungen und An-
reize, die mit der 
Pflicht, im best-
möglichen Kun-
deninteresse zu 
handeln, im Kon-
flikt stehen? 

 ja 
 nein 
 weiß 
nicht 

Auch wenn die in der 
vorhergehenden Frage 
2. erwähnte Vorschrift  
(§ 48a VAG) nur für Ver-
sicherer und indirekt für 
deren gebundene er-
laubnisfreien Vertreter, 
nicht jedoch für Vermitt-
ler mit Gewerbeerlaub-
nis gilt, müssen auch 
Vermittler mit Gewer-
beerlaubnis nach densel-
ben Regeln handeln, 
siehe § 14 Abs. 2 Vers-
VermV. 

Prüfen Sie die Verkaufsziele, die 
Sie ausloben. Könnten Sie so 
hoch oder so einseitig sein, dass 
Kunden nicht in deren bestmögli-
chem Interesse beraten werden? 
Haben Sie neben quantitativen 
auch qualitative Ziele wie z.B. 
eine Steigerung der Kundenzu-
friedenheit, niedrige Stornoquo-
ten u.a. ausgelobt? Prüfen Sie 
Vergütungen und sonstige An-
reize, die Sie gewähren, ob sie 
Ihre Mitarbeiter/-innen oder Un-
tervermittler in Interessenkon-
flikte bringen können. Fragen Sie 
Ihren Verband, welche Gestal-
tung er empfiehlt. 
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Themenkomplex: Erstinformation (§§ 15, 16 VersVermV) 
 

Nr. Frage Ant-
wort 

Hinweise Was ist zu tun 

1. Übermitteln Sie 
jedem neuen 
Kunden eine 
statusbezogene 
Erstinforma-
tion, z.B. mit 
der Visiten-
karte? 

 nein Sie sind nach § 15 VersVermV ver-
pflichtet, Kunden beim ersten ge-
schäftlichen Kontakt klar und ver-
ständlich in Textform verschiedene 
Pflichtinformationen mitzuteilen, 
unter anderem Ihre vollständigen 
Kontaktdaten, den gewerberechtli-
chen Erlaubnisstatus, die Angaben 
zu dessen Überprüfung im Versiche-
rungsvermittlerregister und die An-
schriften der Schlichtungsstellen.  

- Führen Sie umgehend 
eine Erstinformation 
ein.  

- Beachten Sie zusätz-
lich den Hinweis zur 
Antwort „ja“. 

 ja  Die statusbezogene Erst-
information muss nach  
§ 15 VersVermV um fol-
gende Informationen er-
weitert werden: 
- Ob Sie eine Beratung 

anbieten, 
- die Art der Vergü-

tung, die Sie erhal-
ten, 

- ob die Vergütung di-
rekt vom Kunden zu 
zahlen ist (Honorar) 
oder als Provision o-
der sonstige Vergü-
tung in der Prämie 
enthalten ist. 

Die Übermittlung muss in 
der Regel auf Papier er-
folgen (z.B. erweiterte Vi-
sitenkarte). Ausnahmen, 
v.a. elektronische Über-
mittlung, sind nur mit 
Einschränkungen zulässig. 
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Nr. Frage Ant-
wort 

Hinweise Was ist zu tun 

2. Betreiben 
Sie eine 
Homepage 
für Ihren 
Vermittler-
betrieb? 

 ja Beachten Sie, dass Sie die oben ge-
nannte statusbezogene Erstinfor-
mation auch auf Ihrer Homepage 
beim ersten geschäftlichen Kontakt 
zu übermitteln sowie „leicht er-
kennbar, unmittelbar erreichbar 
und ständig verfügbar zu halten“ (§ 
5 Abs. 1 TMG) haben. 
Die Webseite muss entweder per-
sonalisiert sein (Kunden-Login) oder 
es müssen weitere Voraussetzun-
gen für die Übermittlung auf der 
Webseite erfüllt werden. Insbeson-
dere muss der Kunde mit der Über-
mittlung auf diesem Weg einver-
standen sein, dem Kunden müssen 
die Webseite und die Fundstelle der 
Erstinformation elektronisch (z.B. 
Mail) mitgeteilt und die Erstinfor-
mation auch langfristig verfügbar 
gehalten werden. 

- Passen Sie die statusbe-
zogene Erstinformation 
an Vorgaben der Vers-
VermV an. 

- Passen Sie Ihre Webseite 
an die genannten Anfor-
derungen an oder verlan-
gen dies vom Versicherer, 
sofern Ihnen als Exklusiv-
vertreter die Homepage 
vom Versicherer zur Ver-
fügung gestellt wird. 
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Themenkomplex: Beratung (§ 61 VVG) 
 

Nr. Frage Antwort Hinweise Was ist zu tun 

1. Betreiben Sie 
Fernabsatz 
(Verkauf von 
Versicherun-
gen über In-
ternet, Tele-
fon, Post)? 

 ja Sie sind grundsätzlich verpflichtet, 
den Kunden 
- nach Wünschen und Bedürfnis-

sen zu befragen 
- zu beraten 
- den Rat zu begründen 
- dies zu dokumentieren. 
Im Fernabsatz kann der Kunde auf 
alle vorgenannten Pflichten verzich-
ten, und zwar leichter als in der per-
sönlichen Beratung durch eine Erklä-
rung in Textform (z.B. E-Mail). Der 
Komplettverzicht ist aber wohl nicht 
IDD-konform, denn Art. 20 IDD ver-
langt Standards für den Vertrieb 
ohne Beratung, nämlich  
den Kunden 
- nach Wünschen und Bedürfnis-

sen zu befragen 
- ein dazu passendes Produkt aus-

zusuchen 
- den Rat zu begründen 
- dies zu dokumentieren. 
Sie unterliegen daher einem Rechtsri-
siko, wenn Sie im Fernabsatz generell 
mit einem umfassenden Verzicht 
statt allenfalls mit einem Verzicht auf 
eine persönliche Beratung arbeiten. 

Organisieren Sie Ihren 
Fernabsatz so, dass Ihr 
Kunde 
- eine ausreichende 

Erstinformation er-
hält, 

- nach Wünschen und 
Bedürfnissen gefragt 
wird (z.B. standardi-
sierte Abfrage im In-
ternet), 

- nur zu den Antwor-
ten passende Ange-
bote erhält, 

- mindestens eine 
standardisierte Be-
gründung erhält, wa-
rum das Produkt zu 
den Wünschen und 
Bedürfnissen passt, 

- eine Dokumentation 
der Fragen und Ant-
worten sowie Be-
gründung erhält, 

- eine persönliche Be-
ratung (Telefon, 
Chat, persönlicher 
Termin) angeboten 
erhält, 

- nur Produkte bera-
tungsfrei online ab-
schließen kann, bei 
denen objektiv kein 
nennenswerter Bera-
tungsbedarf besteht. 

 nein Sie sind nach deutschem Recht 
grundsätzlich verpflichtet, den Kun-
den 
- nach Wünschen und Bedürfnis-

sen zu befragen 
- zu beraten 
- den Rat zu begründen 
- dies zu dokumentieren. 
Im persönlichen Absatz kann der 
Kunde darauf vollständig durch Erklä-
rung in Schriftform und Nachteilsauf-
klärung verzichten. 

- Denken Sie an eine 
ausreichende Erstin-
formation. 

- Verzichten Sie auf 
den Verzicht. Ein 
Kunde, der nicht be-
raten werden will, ist 
beim Vermittler an 
der falschen Adresse. 
Sie handeln sich 
sonst insbesondere 
Beweisnachteile ein. 

  



Checkliste IDD für Vermittler 

© 2017-2019 Prof. Dr. Matthias Beenken. Keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit. Zur Verfügung gestellt durch KuBI e.V. 10 

Themenkomplex: Querverkäufe (§§ 7a, 7d VVG) 
 

Nr. Frage Antwort Hinweise Was ist zu tun 

1. Bieten Sie (oder Ihre Un-
tervermittler) Versiche-
rungen an, die auch Ne-
benprodukte oder -leis-
tungen im Paket enthal-
ten (Beispiel: Assistance-
leistungen)? 

 ja Sie müssen den Kunden 
seit 23.2.2018 informie-
ren, ob er Versicherung 
und fremde Leistung ge-
trennt voneinander erwer-
ben kann, falls ja, müssen 
Sie dem Kunden eine ent-
sprechende Beschreibung 
der Bestandteile des Pa-
kets liefern und die jewei-
ligen Kosten nennen. 

Beschaffen Sie sich ent-
sprechende Informatio-
nen vom Versicherer. 

 nein Kein Handlungsbedarf  

2. Bieten Sie (oder Ihre Un-
tervermittler) Versiche-
rungen als Anhängsel an 
fremde Produkte an (Bei-
spiel: Handyversicherung 
zum Handy)? 

 ja Sie müssen dem Kunden 
anbieten, das fremde Pro-
dukt auch ohne Versiche-
rung zu kaufen. Ausge-
nommen hiervon sind al-
lerdings typische Bankpro-
dukte, die mit Versiche-
rungen im Paket angebo-
ten werden. 

Beschaffen Sie sich ent-
sprechende Informatio-
nen vom Versicherer. 

 nein Kein Handlungsbedarf  

3. Bieten Sie (oder Ihre Un-
tervermittler) Restschuld-
versicherungen im Paket 
zu Krediten an? 

 ja Der Versicherer muss den 
Kunden eine Woche nach 
Antragstellung erneut das 
Produktinformationsblatt 
und eine Widerrufsbeleh-
rung zusenden. Die Wider-
rufsfrist beginnt erst mit 
der zweiten Zusendung. 
Auch Kreditnehmer, die 
als versicherte Person in 
einem Rahmenvertag ein-
geschlossen werden gel-
ten als Kunde und müssen 
beraten werden sowie die 
o.g. Rechte erhalten. 

Beschaffen Sie sich ent-
sprechende Informatio-
nen vom Versicherer. 

 nein Kein Handlungsbedarf  
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Themenkomplex: Produktgenehmigungsprozess (§ 23 VAG) 
 

Nr. Frage Antwort Hinweise Was ist zu tun 

1. Entwickeln Sie 
eigenständig 
Versicherungs-
produkte (Word-
ings, Tarife etc., 
nicht nur Kombi-
nation vorhande-
ner Bausteine)? 

 ja Laut IDD sind Sie verpflichtet, einen 
Produktgenehmigungsprozess zu be-
treiben. Nach deutschem Recht (§ 23 
VAG) ist aber nur der Versicherer seit 
23.2.2018 verpflichtet, für alle neu 
entwickelten oder wesentlich verän-
derten Produkte 
- ein internes Freigabeverfahren be-

treiben, 
- den Zielmarkt bestimmen, 
- die einschlägigen Risiken auf die-

sem Markt bewerten, 
- eine Vertriebsstrategie festlegen 

und überwachen, 
- die Produkte regelmäßig überprü-

fen, 
- allen Vertreibern die nötigen In-

formationen zur Verfügung stel-
len. 

Als Vermittler werden Sie vom Versi-
cherer wohl angehalten werden, die 
o.g. Informationen mit dem Versiche-
rer zu teilen. Sofern Sie das (als Mak-
ler) aus geschäftspolitischen Gründen 
nicht wollen, dürfte wohl auch eine 
Auslagerung des Produktgenehmi-
gungsprozesses in Frage kommen. Al-
lerdings muss der Versicherer eine 
Auslagerungsvereinbarung mit Ihnen 
schließen, die insbesondere Informati-
onsrechte des Versicherers betrifft. 

Sprechen Sie mit den 
betreffenden Versi-
cherern ab, wie die 
Anforderungen ge-
meinsam umgesetzt 
werden können. 
Auch hat sich die 
Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungs-
aufsicht zu diesem 
speziellen Sachver-
halt noch nicht fest-
gelegt, beobachten 
Sie deshalb weiter, 
was sie publiziert. 

   nein Sie müssen sich aber über alle seit 
23.2.2018 neu entwickelten oder we-
sentlich veränderten Produkte Infor-
mationen des Versicherers beschaffen 
und beachten (§ 14 Abs. 1 Vers-
VermV). 
Achtung: Bewahren Sie die Unterlagen 
auf, die Sie zu neuen Produkten erhal-
ten, damit Sie in der Lage sind, die Er-
füllung der „Anforderungen an die Ge-
schäftsorganisation“ gem. §§ 34e Abs. 
1 S. 1 Nr. 2d GewO, 14 Abs. 1 Vers-
VermV nachzuweisen, wenn es zu ei-
ner anlassbezogenen Überprüfung Ih-
res Geschäftsbetriebs kommt. 

Binden Sie die Pro-
duktinformation, die 
oft per Schulung, 
Webinar o.Ä. erfol-
gen wird, in Ihre 
Weiterbildungspla-
nung ein. 
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Themenkomplex: Versicherungsanlageprodukte (IBIPs)  

(§§ 7b, 7c VVG) 
 

Nr. Frage Antwort Hinweise Was ist zu tun 

1. Vertreiben 
Sie un-
geförderte 
(Schicht 3) 
Lebens- 
und Ren-
tenversi-
cherun-
gen? 

 ja Sie müssen seit 23.2.2018 grundsätzlich 
Geeignetheitsprüfungen durchführen. 
Dazu müssen Sie Kenntnisse und Erfah-
rungen des Kunden im Anlagebereich, 
finanzielle Verhältnisse und insbeson-
dere die Verlusttragfähigkeit, Anlage-
ziele und Risikotoleranz erfragen. Es 
dürfen nur dazu passende Produkte 
empfohlen werden. Gibt der Kunde 
keine ausreichenden Informationen, 
muss zumindest eine Angemessenheits-
prüfung erfolgen, insbesondere anhand 
der bisherigen Anlageerfahrung des 
Kunden. In diesem Fall sollten Sie keine 
„Empfehlung“ aussprechen. Sind Sie 
auch in der Angemessenheitsprüfung 
nicht in der Lage, die Angemessenheit 
für den Kunden festzustellen, müssen 
Sie einen Warnhinweis abgeben.  
Weiter sind Sie verpflichtet, dem Kun-
den eine zusammenfassende oder auf 
Wunsch eine detaillierte Information zu 
den Kosten des Produkts zu geben. 
Sie haben angemessene Maßnahmen zu 
treffen, um Interessenkonflikte zu ver-
meiden oder diese dem Kunden zu be-
nennen (§ 18 VersVermV). Vergütungen 
dürfen sich nicht negativ auf die Quali-
tät Ihrer Dienstleistung auswirken (§ 19 
VersVermV). 
Schließlich haben Sie den Kunden lau-
fend zu betreuen und insbesondere da-
rauf zu achten, ob das Produkt immer 
noch bedarfsgerecht ist und anderen-
falls eine Beratung anzubieten. Bei-
spielsweise können Änderungen an den 
Kapitalmärkten dazu führen, dass ein 
ursprüngliches Anlageziel nicht mehr er-
reicht werden kann, oder dass eine ur-
sprüngliche Auswahl von Anlagen – z.-B. 
Fonds – nicht mehr sinnvoll ist. 

Informieren Sie sich bei 
Ihren Produktpartnern 
bzw. bei unabhängigen 
Dienstleistern, ob es ge-
eignete Beratungssoft-
ware oder andere Hilfs-
mittel für die Beratung 
gibt. Besuchen Sie ent-
sprechende Weiterbil-
dungen. Prüfen Sie, ob 
alle Ihre Mitarbeiter/-in-
nen oder Untervermitt-
ler qualifiziert sind, 
IBIPs zu vertreiben, o-
der ob Sie diese aus 
dem Vertrieb abziehen 
müssen. 

 nein Kein Handlungsbedarf  
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Themenkomplex: Honorarberatung  

(§§ 34d Abs. 2, 156 GewO; 48c VAG) 
 

Nr. Frage Antwort Hinweise Was ist zu tun 

1. Fragen 
Ihre Kun-
den über-
wiegend 
Nettota-
rife nach 
und sind 
bereit 
Ihnen Ge-
bühren 
(Hono-
rare) zu 
zahlen? 

 ja Sie können überlegen, ob Sie die seit 
23.2.2018 neue Erlaubnis als Versiche-
rungsberater (§ 34d Abs. 2 GewO) bean-
tragen. Dann dürfen Sie Rechtsberatung 
über Versicherungen sowie Vermittlung 
von Versicherungen ausschließlich gegen 
Honorar erbringen. Bei der Vermittlung 
können Sie ebenfalls Gebühren (Hono-
rare) vereinbaren und haben dabei vor-
rangig Nettotarife anzubieten. Laut 
BaFin-Rundschreiben 11/2018 müssen 
die Versicherer anlassabhängig beim Ver-
trieb von Nettoprodukten prüfen, ob In-
teressenkonflikte zum Beispiel durch Ho-
norarvereinbarungen mit erheblich über-
höhten Honoraren, ggf. ohne Stornohaf-
tung, entstehen können. Das dürfte Aus-
wirkung auf eine weitere Zusammenar-
beit mit einem Honorarvermittler haben. 
Bieten Sie Bruttotarife an, ist der Versi-
cherer verpflichtet, einen Anteil der ent-
haltenen Vermittlungskosten an den 
Kunden durchzuleiten im Wege einer 
über fünf Jahre verteilten Prämienver-
rechnung. Alte Ansprüche auf laufende 
Provisionen aus einer vorherigen (Provi-
sions-) Vermittlertätigkeit dürfen Sie wei-
ter annehmen. 

Prüfen Sie sorgfältig, 
ob Ihre Kunden bereit 
sind, aufwandsge-
rechte Gebühren (Ho-
norare) zu zahlen. Be-
rücksichtigen Sie da-
bei, dass 
- nicht alle Versiche-

rer ihre Produkte 
zur Verfügung stel-
len werden, als 
Netto- oder als 
Bruttotarif mit 
Durchleitung, 

- die Honorarbe-
rechnung Aufwand 
erzeugt (Faktura, 
Mahnwesen), 

- Zahlungsverzöge-
rungen oder -aus-
fälle wahrscheinli-
cher sind als im 
Provisionsvertrieb, 

- es weniger Unter-
stützung geben 
wird, als es im Ver-
treter- und einge-
schränkt im Mak-
lervertrieb üblich 
ist. 

 nein Ein Wechsel der Erlaubnis zum Versiche-
rungsberater ist nicht anzuraten. Hiervon 
unberührt bleibt, dass Sie wie bisher un-
ter bestimmten Voraussetzungen auch 
als Versicherungsvermittler Gebühren-
vereinbarungen treffen können. 
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Themenkomplex: Provisionsabgabeverbot  

(§§ 34d Abs. 1 GewO; 48b VAG) 
 

Nr. Frage Antwort Hinweise Was ist zu tun 

1. Fragen 
Ihre Kun-
den Pro-
visions-
abgaben 
nach? 

 ja Die Gewährung von Sondervergü-
tungen, insbesondere Provisions-
abgaben, an Kunden, versicherte 
Personen und Bezugsberechtigte 
ist den Versicherern und Versiche-
rungsvermittlern seit 29.7.2017 
verboten. Ausnahme sind Bagatell-
geschenke bis 15 Euro pro Vertrag 
und Jahr sowie eine Abgabe, die 
nicht als kurzfristiger Kaufanreiz, 
sondern als dauerhafte Leistungs-
erhöhung oder Prämiensenkung 
eingesetzt wird. Letzteres darf nach 
dem BaFin-Rundschreiben 11/2018 
VA nur innerhalb des Versiche-
rungsvertrags vereinbart werden, 
d.h. der Versicherer muss den Ra-
batt im Vertrag berücksichtigen 
und abrechnen. 

Informieren Sie Ihre Mitarbei-
ter/-innen und Untervermittler 
über diese Regelung. Informie-
ren Sie Kunden, die Provisions-
abgaben verlangen, über das 
gesetzliche Verbot und begrün-
den dies – analog dem Gesetz-
geber – mit der Vermeidung 
von Fehlanreizen, die durch ein-
malige Rabattgewährung ent-
stehen können. 

 nein Kein Handlungsbedarf  
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Themenkomplex: Beschwerdemanagement (§ 17 VersVermV) 
 

Nr. Frage Antwort Hinweise Was ist zu tun 

1. Verfügen Sie 
über eine 
Gewerbeer-
laubnis als 
Vermittler 
oder Bera-
ter?  

 ja Weiter mit Fragen 2. 
und 3. 

 

… 
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Nr. Frage Antwort Hinweise Was ist zu tun 

2. Haben Sie 
Mitarbei-
ter/-innen? 

 ja Sie benötigen unter 
Umständen – die Be-
gründung zu § 17 
VersVermV ist nicht 
eindeutig und spricht 
nur von „größeren Be-
trieben“ – eine Be-
schwerdemanage-
mentfunktion.  
Darüber hinaus be-
achten Sie auch die 
Hinweise unter der 
nachfolgenden Ant-
wort „nein“. 

 Benennen Sie eine verantwortliche 
Person, an die Beschwerden gerichtet 
werden können. 

 Veröffentlichen Sie den Hinweis auf 
Ihrer Homepage, dass und an wen 
Beschwerden gerichtet werden kön-
nen. 

 nein Sie benötigen den-
noch „Leitlinien zur 
Beschwerdebearbei-
tung“ in schriftlicher 
Form. Dies kann in ei-
nem kleinen Betrieb 
eine kurze Darstellung 
des Ablaufs sein, was 
zu tun ist, wenn sich 
ein Kunde beschwert. 

Legen Sie Folgendes an: 

 Einen kurzen Leitfaden zum Umgang 
mit Beschwerden. 

 Ein Verzeichnis eingegangener Be-
schwerden mit den Informationen:  
o Eingangsdatum und Zugangsweg 

(z.B. Mail, Post) der Beschwerde,  
o Beschwerdeführer, Grund der Be-

schwerde,  
o wann eine Eingangsbestätigung 

versendet wurde,  
o wann die Beschwerde an welche 

zuständige Stelle (z.B. beim Versi-
cherer) weitergeleitet wurde,  

o wann ggf. ein Zwischenbescheid 
erstellt wurde, 

o wann dem Beschwerdeführer wel-
che Antwort gegeben wurde. 

 Bewahren Sie beides so auf, dass Sie 
im Fall einer Überprüfung Ihres Ge-
werbebetriebs diese Unterlagen vor-
weisen können. 

3. Gibt es Be-
schwerden 
über Sie bei 
einem der 
Ombuds-
leute des 
Versiche-
rungswe-
sens? 

 ja Sie sind verpflichtet, 
den Ombudsleuten zu 
antworten und damit 
am außergerichtlichen 
Streitschlichtungsver-
fahren teilzunehmen 
(§ 17 Abs. 4 Vers-
VermV). 
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